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Teilnahmevoraussetzung
• PC mit Internetanschluss

• Signaturkarte und Kartenlesegerät (evtl. erst ab 
01.02.2011)

• Geeignete Software um Daten in das geforderte 
einheitliche Format umzuwandeln
oder Nutzung des Länder-eANV 

• Registrierung bei der zentralen Koordinierungsstelle 
ZKS (Signaturkarte bei Länder-eANV)
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Signaturkarte und Kartenleser

Bezug: Zertifizierungsdiensteanbieter

Kosten: < 300 € + evtl. Softwareanbindung

Info: www.bundesnetzagentur.de
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Getrennte Welten
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Zentrale Koordinierungsstelle ZKS
• Keine Behörde sondern Servereinrichtung mit 

Softwarekomponenten

• Virtuelle Poststelle (keine Datenspeicherung!)

• Länder-eANV

• www.zks-abfall.de
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Varianten des Systemzugangs
• Internetzugang und Zugriff auf sogenanntes 

Länder-eANV (Internetportal, www.zks-abfall.de)

• Beauftragen eines Providers

• Anpassung der betriebseigenen Software bzw. 
Ergänzung um spezielle Software

• Mischformen
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Länder-eANV
www.zks-abfall.de
• Portal zum Erstellen und Signieren von

(Sammel-)Entsorgungsnachweisen
Begleitscheinen

• Weitere elektronische Formulare
z.B.: Zuweisungsantrag, 
Betreibernummernvergabe, Vollmachten...

• Kein Komfort – „arme-Leute-Lösung“
problematisch: verleitet zu Fehlern
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Erste Hilfe fürs Länder-eANV (SAA.de)
Das Länder-eANV der ZKS enthält einige Stolpersteine und ist in der Handhabung nicht immer so bequem, wie Sie 
es von anderen DV-Anwendungen gewohnt sind. Wenn Ihnen dieser Komfort wichtig ist, sollten Sie prüfen, ob Sie 
die elektronische Nachweisführung nicht besser über einen Dienstleister (Provider) abwickeln. Wer dennoch das 
Länder-eANV nutzen möchte, dem sollen unsere Erste-Hilfe-Blätter weiterhelfen ...

Wichtig: Um ohne größere Hindernisse mit dem Länder-eANV zurecht zu kommen, muss Folgendes beachtet 
werden:

Welche Rolle wollen Sie spielen? Für die Bearbeitung von Formularen im Länder-eANV muss man sich mit der 
entsprechenden Rolle (Erz, Ents, Bef etc.) anmelden. Formulare des Erzeugers können also nur bearbeitet 
werden, wenn man als Erzeuger angemeldet ist usw. ...

Popupblocker ausschalten Der Popupblocker verhindert das Weiterkommen in Anwendungen des Länder-eANV.

Prüfziffer berechnen Behördliche bzw. Betreiber-Nummern wie Erz.-/Bef.-/Entsorgernummer, Nachweisnummer, 
Begleitscheinnummer etc. werden im Länder-eANV nur mit einer Prüfziffer akzeptiert. Diese auf jeden Fall vorab 
auf der Internetseite der ZKS-Abfall im Hauptmenü unter „Service“ berechnen lassen.

Achtung bei Speichervorgängen Bei Speichervorgängen öffnet sich zunächst ein Dialogfenster mit 
Wahlmöglichkeiten. In jedem Fall muss darauf geachtet werden, dass gespeichert wird und nicht geöffnet. Beim 
Öffnen der Datei wird ein xml-Code angezeigt, der den weiteren Speichervorgang blockiert.

Browsernavigation (Vorwärts- und Rückwärts-Pfeile im  Browsermenü) Im Mozilla Firefox kann über die 
Pfeiltasten "Eine Seite vor" bzw. "Eine Seite zurück" in der Seitenreihenfolge vor- und zurücknavigiert werden. Im 
Windows Internet Explorer sind dies die Pfeiltasten "Zurück" bzw. "Vorwärts". Diese Standardfunktion von Mozilla
Firefox und Windows Internet Explorer dürfen in der ZKS-Anwendung NICHT verwendet werden!
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Registrierung bei der ZKS
• Folgende Angaben werden bei der Registrierung 

durch die Behörden geprüft:
– behördliche Nummer und Rolle
– Name des Betriebes
– Betriebsadresse
– Name der Firma / Körperschaft
– Adresse der Firma / Körperschaft

• Nur Anträge, die diese Daten betreffende 
Änderungen oder Neueinträge enthalten, werden 
dazu an die SAA zur Prüfung weitergeleitet
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Entsorgung 
„aus einer Hand“

• Entsorgungswirtschaft wird
z.T. weitgehende Einbindung
der Kunden in eigene eANV-Lösungen anbieten

• Kundenbindungspotential
• Zugriff auf die eigenen Daten (Register)
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Vorzeitiger Einstieg in das eANV

• Elektronische Nachweisführung bereits heute 
möglich

• Formale Voraussetzung: behördliche 
Gestattung für den Entsorger
– schließt Erzeuger und Beförderer, die teilnehmen 

wollen, bundesweit mit ein (Registrierung bei ZKS 
erf.)

• In Baden-Württemberg derzeit rund 100 
Sonderabfallentsorger mit Gestattung für eANV


